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Liegenschaften 
Die altehrwürdigen Liegenschaften erfordern viele sorg-
same Hände. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter be-
treiben und unterhalten die Liegenschaften sehr pflicht-
bewusst. Das ist enorm wertvoll, denn so können mögli-
che Störungen im Betrieb oder Mängel am Objekt früh-
zeitig erkannt und behoben werden. 
Der laufende Unterhalt beschäftigt objektübergreifend 
das ganze Jahr. Entsprechend wurden Vorhaben für Sa-
nierungen und Erneuerungen in die Mehrjahresplanung 
aufgenommen. 
Das schöne Haus «mitten i eysem Dorf» ist nicht mehr 
wegzudenken. Das Pfarreizentrum ist sehr beliebt und 
wird für Unterricht, Vereinsaktivitäten oder Veranstaltun-
gen rege genutzt. Es deckt vielfältige Bedürfnisse ab. So 
sind auch die neuen Sonnenschirme auf dem Platz wert-
voll und spenden Schatten bei Pfarrei-Apéros draussen 
auf dem Dorfplatz. In der Einstellhalle gibt es hin und 
wieder mal freie Parkplätze, welche gerne vermieten 
werden. 
 
Pfarrkirche St. Anton 
Die Kirche St. Anton erfuhr ihre letzte umfassende Re-
novation vor rund fünf Jahrzehnten. An der Herbstge-
meindeversammlung nahm die Gemeinde den erforder-
lichen Kredit für die anstehenden Sanierungsmassnah-
men einstimmig an. Dieser Beschluss stellt einen bedeu-
tenden Meilenstein für das Dorf dar und schafft die 
Grundlage für die konkrete Umsetzung der geplanten Ar-
beiten. Damit liegt der entscheidende Grundstein für die 
Zukunft der Kirche. 
Die Auftragsvergabe erfolgt in enger Zusammenarbeit 
mit der regionalen Denkmalpflege und richtet sich gezielt 
an das lokale Gewerbe. Auf diese Weise profitieren 
Handwerk und regionale Wertschöpfung gleichermas-
sen. 
Die zuständigen Behörden haben die Baubewilligung er-
teilt, sodass die Sanierungsarbeiten planmässig ab Ende 
März 2026 beginnen können. Die ersten Wochen des 
Jahres 2026 stehen ganz im Zeichen der Vorbereitung 
und des Baustarts. 
Bereits umgesetzt ist die neue Beschallungs- und Audi-
oanlage. Damit präsentiert sich die Technik der Pfarrkir-
che bestens gerüstet für kommende Gottesdienste und 
Veranstaltungen. Das Resultat dieser Investition über-
zeugt durch eine deutlich verbesserte Klangqualität und 
ein angenehmeres Hörerlebnis für alle Anwesenden. 
Im gleichen Zuge erhielt auch die elektrotechnische 
Steuerung eine umfassende Modernisierung. Die neue 
Glocken- und Lichtsteuerung erleichtert die Bedienung 
im Alltag spürbar und sorgt für einen effizienteren Be-
trieb. 
 
Kapellen Buochli und St. Jost 
Die Kapellen sind beliebt und sind nach wie vor wichtige 
Besuchsorte. Durch die Sakristane liebevoll gepflegt und 
unterhalten, stehen sie der Bevölkerung offen. Die Ka-
pellen waren wiederum viel gebucht für Taufen und 
Hochzeiten, aber auch Andachten, Chilbisunntig und an-
dere Gottesdienste erfreuten sich grosser Beliebtheit. 
Um die Buochlikapelle konnte neu ein zusätzlicher Zaun 
als Steinschlagschutz angebracht werden. 

Die ganzen Landwirtschaftsflächen werden seit Jahren 
vom Pächter sorgsam, nachhaltig und als ökologische 
Ausgleichsfläche bewirtschaftet.  
 
Friedhof 
Auf dem Friedhof fanden 37 Personen im Jahr 2025 ihre 
letzte Ruhe. Am meisten wurde das Gemeinschaftsgrab 
mit 19 Bestattungen ausgewählt und 11-mal nahmen die 
Angehörigen beim Urnenhain Abschied von ihren Liebs-
ten. Drei Verstorbene wurden im Urnen-Erdgrab und vier 
im Urnen-Nischengrab bestattet. Im vergangenen Jahr 
hat niemand das Erdgrab ausgewählt. 32 Verstorbene 
waren römisch-katholisch, vier reformiert und eine Per-
son konfessionslos. 
 

Aus dem Pfarreibuch 2025 

Taufen 45 
davon auswärtige Taufen 28 
Eheschliessungen 8 
Bestattungen 34 
Erstkommunikanten 25 
Ministranten 46 
davon neu 7 
Firmlinge 27 
Kirchenaustritte 24 davon 1 Kind 
Kircheneintritte 1 
Antoniuskasse Pfarrkirche CHF 7'518.55 
Vielen Dank! 

 
Schlusswort & Dank 
Zum Abschluss dieses Jahresberichts dankt der Kir-
chenrat allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie al-
len Ehrenamtlichen und Engagierten, die unsere Ge-
meinschaft mittragen und mitgestalten. Durch Ihren Ein-
satz, Ihre Zeit und Ihre Verbundenheit ist auch in diesem 
Jahr vieles möglich geworden. Gemeinsam blicken wir 
dankbar zurück und zuversichtlich nach vorn. 
 
März 2026 
Kirchenrat Ennetbürgen 

Geschäft Nr. 3 
Wahlen auf eine Amtsdauer von vier Jahren (2026 – 2030) 
 
3.1 Wahl von drei Mitgliedern in die Finanzkommission 
 
Ausgangslage 
Die Finanzkommission der Römisch-Katholischen Kirchgemeinde besteht gemäss Gemeindeordnung aus drei Mit-
gliedern. Diese sind durch die Gemeindeversammlung auf die verfassungsmässige Amtsdauer von vier Jahren zu 
wählen. Die Finanzkommission konstituiert sich selbst. 
 
Nach einer Amtszeit von vier bzw. acht Jahren stellen sich Thomas Rebsamen und Jörg Nick nicht mehr zur Wie-
derwahl. Das bisherige Mitglied Robert Stöckli stellt sich für eine weitere Legislatur zur Verfügung. 
 
Jeder Aktivbürgerin und jedem Aktivbürger steht für die Wahlen im Rahmen der Gesetzgebung das freie Vorschlags-
recht zu. Wahlvorschläge können bis zum Beginn der Abstimmung gemacht werden. Die Bestimmungen zum Wahl-
verfahren sowie zur Wahlvoraussetzung richten sich nach dem Behördengesetz (NG 161.1) und dem Gemeindege-
setz (NG 171.1). 
 
 
 
 
3.2 Wahl von vier Mitgliedern in den Grossen Rat der Römisch-Katholischen Landeskirche Nidwalden 
 
Ausgangslage 
Der Grosse Kirchenrat der Landeskirche setzt sich aus 40 Mitgliedern zusammen. Davon stehen der Römisch-Ka-
tholischen Kirchgemeinde Ennetbürgen vier Sitze zu. Die Wahl der Mitglieder in den Grossen Kirchenrat der Rö-
misch-Katholischen Landeskirche erfolgt durch die Gemeindeversammlung und nach der Gemeindegesetzgebung. 
 
Für die neue Amtsdauer von 2026–2030 stellt sich Theo Küchler für eine weitere Legislatur zur Verfügung. Evelyn 
Jann-Christen und Thomas Rebsamen stellen sich nach einer Amtszeit von vier resp. 16 Jahren nicht mehr zur 
Wiederwahl.  
 
Jeder Aktivbürgerin und jedem Aktivbürger steht für die Wahlen im Rahmen der Gesetzgebung das freie Vorschlags-
recht zu. Wahlvorschläge können bis zum Beginn der Abstimmung gemacht werden. Die Bestimmungen zum Wahl-
verfahren sowie zur Wahlvoraussetzung richten sich nach dem Behördengesetz (NG 161.1) und dem Gemeindege-
setz (NG 171.1). 


